
 

Einverständniserklärung Tattoo 

Wir versichern Ihnen, die Daten vertraulich zu behandeln. Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, melden 

Sie sich bei unserem Personal. Wir helfen gerne weiter. 

JA    NEIN    Sind Sie Volljährig? 

 �   �        (ist die Volljährigkeit noch nicht erreicht, wird die schriftliche Einverständnis der/ des Erziehungsberechtigten benötigt) 

Zwischen dem Tattoostudio/ Tätowierer  

Filiale: ____________________________________________________    - nachfolgend „Studio“ genannt – 

Und folgendem Auftragnehmer  

 

Name:  _________________________________________ 

Straße: _________________________________________ 

Wohnort: _________________________________________ 

Tel: _________________________________________ 

e-Mail: __________________@_____(bitte für eventuelle Rückfragen, Gutscheine oder Sonderaktionen angeben) 

im folgenden Auftraggeber genannt, wird nachstehender Vertrag geschlossen. Der Auftraggeber erteilt dem 

Tattoostudio/Tätowierer den Auftrag, folgendes Tattoo durchzuführen und stimmt dem damit verbunden 

Eingriff an seinem Körper ausdrücklich zu. 

Körperstelle :___________________________ Motiv :_________________________________ 

JA/NEIN Leiden Sie unter, bzw. haben Sie:  

� � Kreislaufprobleme?  

� � Allergien?  

� � Wundheilungsstörungen?  

� � Asthma?  

� � Infektionskrankheiten?  

� � Hautkrankheiten?  

� � Herzfehler/Herzschrittmacher?  

� � Nehmen Sie Medikamente ein?  

� � Sonstiges___________________________________________ 

Da es verschiedene Hauttypen gibt, kann es unter ungünstigen Vorraussetzungen dazu kommen, dass der Körper die verwendete Farbe 

abstößt. Der Auftraggeber wird ausdrücklich auf die Gefahr von Infektionen bzw. Entzündungen und in diesem Zusammenhang auf die 

unbedingt zu beachtende Pflegeanleitung hingewiesen. Der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, gegen die verwendeten Materialien / 

Tätowierfarben nicht allergisch zu sein Da diese eine natürliche Reaktion der Haut und nicht vorhersehbar ist, kann dafür nicht gehaftet 

werden. Der Auftraggeber erkennt an, dass das Tätowieren eine Form künstlerischen Gestaltens ist und sich somit Abweichungen 

gegenüber der ursprünglichen Vorlage ergeben können. Des Weiteren leidet der Auftragnehmer, nach seinem Wissensstand, nicht an 

Hepatitis, HIV-Erkrankungen (AIDS), Epilepsie oder ähnlichen Symptomen, sowie Blutkrankheiten. Außerdem bezeugt er weder unmittelbar 

vor noch während der Behandlung unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen. Es liegt beim Auftragnehmer (-in) keine 

Schwangerschaft vor. Es liegen ebenfalls keine anderen Gründe vor, welche die natürliche Einsichts- und Steuerungsfähigkeit 

beeinträchtigen. Der Auftragbeberist damit einverstanden, dass der Tätowierer/Mitarbeiter von Hangover INK. bei der Durchführung der 

Tätowierung einen Eingriff an seinem Körper vornimmt. Er wurde darüber aufgeklärt, dass dieser Eingriff seinen Körper verletzt. Er hatte 

für seine Entscheidung ausreichende Informationen und Bedenkzeit. Er gibt mit seiner Unterschrift seine Einwilligung zum vorgesehenen 

Eingriff. Er bestätigt, die Gesundheitsfragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Er ist einverstanden, dass sämtliche Rechte für jegliche 

Nutzung der angefertigten Fotos, auf Hangover INK. übertragen werden, unwiderruflich und zeitlich unbefristet. Er akzeptiert unsere 

Geschäftsbedingungen, sowie hier Kleingedrucktes. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, dass er über die Risiken sowie 

möglichen Folgen der Tätowierung aufgeklärt wurde. Alle Fragen bezüglich Risiken und Nachwirkungen wurden zu seiner Zufriedenheit 

beantwortet. Das Informationsblatt zur Nachsorge für Tattoo hat er erhalten und gelesen. Während der Behandlung sind Kaugummis, 

Bonbons und dergleichen untersagt. Haftung und Schadensersatzansprüche gegen den Tätowierer und das Studio für Komplikationen 

jedweder Art und deren Folgeschäden, sind somit ausgeschlossen. Die Abrechnung Vergütung erfolgt nach der aktuellen im Laden 

aushängenden Preisliste zum geltenden Stundentarif. Sofern eine Anzahlung vom Auftraggeber geleistet wird, ist diese vom Endpreis 

abzugsfähig. Die Arbeitszeit wird Minutengenau abgerechnet. Pausen gehen zu Lasten des Auftraggebers. Geleistete Anzahlungen werden 

bei Terminabsage oder kurzfristiger Umbuchung nicht zurückerstattet und verfallen ersatzlos. Bei rechtzeitiger Terminabsage (3 

Arbeitstage vor Termin) wird die Anzahlung auf den Neutermin angerechnet. Das Studio behält sich vor nichtwahrgenommene Termine mit 

dem vollen Stundenpreis in Rechnung zu stellen. Die Positionierung und das Motiv der Tätowierung ist unmittelbar vor dem Anbringen der 

Tätowierung zu kontrollieren und zum Tätowieren freizugeben. Die Genehmigung zum Tätowieren gilt als erteilt sobald der Tätowierer 

seine Arbeit beginnt. Schadensersatzansprüche aufgrund der falschen Position der Tätowierung oder wegen des falschen Motivs, falscher 

Größe oder Farbe usw. können nach Durchführung der Tätowierung nicht geltend gemacht werden. 

 

______________________________________________________________, den_________________________ 

(Unterschrift Kunde)           (Ort, Datum) 


